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Die Abgeordneten zum Nationalrat Guggenberger und Genossen 
haben am 31. Jänner 1992 unter der Nr. 2306/J an mich eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Maßnahmen 
für behinderte Menschen" gerichtet, die folgenden Wortlaut 
hat: 

"1. Welche Maßnahmen für behinderte Menschen wurden in Ihrem 
Ressort seit dem Jahr 1981 getroffen 7 

2. Welche Maßnahmen für behinderte Menschen haben Sie in Ihrem 
Ressort in der laufenden Legislaturperiode vorbereitet 7" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Soweit sich die Anfrage auf den Zeitraum von 1981 bis 1989 
bezieht, darf ich auf meine - in Ablichtung beiliegende -
Beantwortung einer Anfrage aus dem Jahre 1990 (Nr. 5598/J) 
verweisen. Seit damals wurden folgende Maßnahmen gesetzt: 

Im Amtsgebäude Minoritenplatz wUrde vis avis der Portierloge 
ein Parteienverkehrzimmer für Behinderte errichtet. Bei der 
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Vergabe von Parkplätzen werden behinderte Menschen vorrangig 
berücksichtigt; ebenso wird ihnen - sofern dies im Einzelfall 
möglich ist - ein Arbeitsplatz in Ausgangsnähe zugewiesen. 

Im Eingangsbereich des bundeseigenen Gendarmeriegebäudes in 
Neufelden wurde ein eigener Kanzleiraum zur Vornahme von 
Amtshandlungen (Entgegennahme von Anzeigen etc.) mit be
hinderten Menschen eingerichtet und bei dem ebenfalls in einem 
Bundesgebäude untergebrachten Gendarmerieposten Schwanenstadt 
im Eingangsbereich eine Behindertenrampe installiert und ein 

behindertengerechter Amtsraum eingerichtet. 

Die Bunde s amts gebäude Bad Gleichenberg, Schladming, Bad 
Aussee, Murau und Feldbach sind behindertengerecht adaptiert 
worden (Eingänge, WC, Parkplätze). Das mit Oktober 1991 in 
Betrieb genommene Bundesamtsgebäude in Eisenstadt ist mit 
Behindertenparkplätzen, behindertengerechtem Haupteingang, 
Personenaufzug und pro Etage je einem Behinderten-WC ausge
stattet. 

Die Planung der gegenwärtig bei der Bundespolizei laufenden 
baulichen Projekte - Neubauten für Bezirkspolizeikommissariate 
der Bundespolizeidirektion Wien (Margareten, Ottakring und 
Floridsdorf ) sowie Zubauten für die Bundespolizeidirektionen 
Leoben, Graz und Innsbruck - wurde auf die für die behinder
tengerechte Ausgestaltung von Amtsgebäuden bestehenden bau
behördlichen Vorschriften ausgerichtet. 

Bei zukünftigen Neu- und Umbauten von Amtsräumen wird weiter
hin größter Wert auf die behindertengerechte Ausführung gelegt 
werden. 

Das Auftragsvolumen der Bestellungen bei geschützten Werk
stätten hat in den letzten beiden Jahren folgende Summen 
erreicht: 
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1990 S 189.703,20 

1991 S 309.633,28 

Im Bereich der Zivildienstverwaltung wurde der Katalog der 
vorgesehenen Dienstleistungsgebiete durch die Zi vildienstge
setz-Novelle 1991, BGBl.Nr. 675, unter anderem um die der 
Altenbetreuung und der Krankenpflege erweitert; auf diesen 
Gebieten wird daher künftig auch ein Einsatz von Zivildienst
pflichtigen für behinderte Menschen möglich sein. Im Jahre 
1991 waren bereits 98 Zivildiensteinrichtungen mit 630 Zivil
dienstplätzen für Tätigkeiten der Behindertenhilfe anerkannt. 
Diese Zivildienstplätze verteilen sich vor allem auf Einrich
tungen der Lebenshilfe, des Diakonischen Werkes für österreich 
sowie der Länder und Gemeinden. 

Bei der Besetzung von Arbeitsplätzen, die nicht die. Exekutiv
diensttauglichkeit eines Menschen zwingend voraussetzen, wird 
der Einstellung von behinderten Personen natürlich weiterhin 
besonderes Augenmerk geschenkt. In diesem Zusammenhang ist 
anzumerken, daß seit 1990 d.er Zentralstelle 14, der Bundes
gendarmerie 2 und dem Öffentlichen Denkmal und Museum Maut
hausen eine Planstelle(n) zugewiesen wurden. 

Im Bereich des Wahlrechtes wird derzeit an einer Wahlschablone 
für Behinderte gearbeitet, die es blinden oder stark sehbe
hinderten Wählern bereits bei der Bundespräsidentenwahl 1992 
ermöglichen soll, ihre Stimme ohne Zuhilfenahme einer Ge
leitperson abzugeben. Durch das Wahlrechtsänderungsgesetz 1990 
wurde die Frist für die Ausstellung von Wahlkarten für bett
lägerige Wähler vom zehnten auf den dritten Tag vor der Wahl 
verlegt. 

Beilage 

2298/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



• OR. FRANZ 1.0SCHNAK 
BUNoeSMINISTER FOR INNERes 

21. 36.865/3-1/7/90 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Rudolf PÖDER 

Parlament 

1017 Wie n .I 

Wien, 'am u,. Juli 1990 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Guggenberger und Genossen 

haben am 1. Juni 1990 unter der Nr. 5598/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Maßnahmen 

für behinderte Menschen" gerichtet, die folgenden Wortlaut 

hat: 

':1. Welche Maßnahmen für behinderte Menschen wurden in Ihrem 

Ressort seit dem Jahr 1981 getroffen? 

2. Welche Maßnahmen für behinderte Menschen haben Sie in 

Ihrem Ressort in der laufenden Legisla~urperiode vorbe

reitet? Welche weiteren Verbesserungen planen Sie?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Das Bundesministerium für Inneres trachtet im Zusam

menwirken mit der Bundesgebäudeverwaltung seit langem 

nach einer behindertengerechten baulichen Gestaltung der 

ihm zur Verfügung stehenden Objekte. Bei bereits beste

henden Amtsgebäuden wird nach Maßgabe der baulichen 

Gegebenheiten und budgetären f-Iöglichkeiten fortlaufend 

versucht, eine behindertengerechte Umgestaltung vorzu

nehmen. Beispielsweise ist das Direktionsgebäude der 

2298/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 6

www.parlament.gv.at



- 2 -

Bundespolizeidirektion St. Pölten mit einer Äuffahrts

rampe ausgestattet worden. Im Zuge der gegenwärtig in 

Planung befindlichen Generalsanierung des Bezirks

polizeikommissariates Floridsdorf sind die Ausstattung 

mit Rampen und der Einbau eines behindertengerechten 

Aufzuges vorgesehen. 

Von der Sicherheitsverwaltung werden ~ ebenfalls schon 

seit vielen Jahren - Bestellungen bei geschützten Werk

stätten getätigt, die insbesondere die Anfertigung von 

Bekleidungsstücken (Verkehrsmäntel, Schwimmanzüge, 

Umhangmäntel, Überziehanoraks etc.) betreffen; hiebei 

werden die zur Anfertigung erforderlichen Stoffe jeweils 

vom Bundesministerium für Inneres zur Verfügung gestellt. 

Insgesamt hat das Auftragsvolumen in den letzten Jahren 

jeweils folgende Gesamtsumme erreicht: 

Jahr Endbetrag (incl. MwSt) 

1981 s 11.214,16 

1982 S 60.634,91 

1983 S 407.766,37 
1984 S 143.909,55 
1985 S 331.254,88 
1986 S 306.820,16 
1987 S 218.902,43 
1988 S 312.496,45 
1989 S 367.336,53 

Im Bereich der Zivildienstverwaltung werden im Zuge der 

Grundlehrgänge alle Zivildienstpflichtigen mit Fragen der 

Behindertenhilfe vertraut gemacht. Jene Zivildiener, die 

dann ,tatsächlich auf diesem Gebiet Dienst versehen, 

werden zusätzlich eingehend über Integrationsmaßnahmen 

für behinderte 11enschen geschult. Für das Jahr 1990 sind 

252 Zivildiener zur Mitarbeit im Rahmen der Behinderten
hilfe vorgesehen. 
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Der Beschäftigung von behinderten Menschen im Innenres
sort sind durch die besonderen Anforderungen, die im 

Bereich der Sicherheitsverwaltung an die körperliche 
Eignung der Beamten zu stellen sind, von vornherein enge 
Grenzen gezogen. Ein großer Anteil der Arbeitsplätze 
setzt die Exekutivdiensttauglichkeit de's Menschen voraus. 
Eine Beschäftigung von behinderten Personen ist insbe
sondere im administrativen Bereich der Kommandostellen 
der Bundesgendarmerie und der Bundespolizeidirektionen 
sowie im Bereich der Zentralstelle möglich. Auf die 
Ausschöpfung dieser - engen - Möglichkeiten wird bei der 
Besetzung solcher Arbeitsplätze besonderes Augenmerk 
gerichtet. 
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